
 

 

    
 

Aktualisierungsdienst Bundesrecht 
 

310-4 Zivilprozessordnung (ZPO) 
 

1. Aktualisierung 2013 (1. Januar 2013) 
 
 
Die Zivilprozessordnung wurde durch Art. 1 Nr. 1, 3 bis 14 und Nr. 15 bis 21 des Gesetzes zur Reform 
der Sachaufklärung in der Zwangsvollstreckung v. 29. Juli 2009, BGBl. I S. 2258, mit Wirkung vom  
1. Januar 2013 wie folgt geändert: 
 

alt 
 
§ 754  Vollstreckungsauftrag 

In dem schriftlichen, elektronischen oder münd-
lichen Auftrag zur Zwangsvollstreckung in Verbin-
dung mit der Übermittlung der vollstreckbaren Aus-
fertigung liegt die Beauftragung des Gerichtsvoll-
ziehers, die Zahlungen oder sonstigen Leistungen 
in Empfang zu nehmen, über das Empfangene 
wirksam zu quittieren und dem Schuldner, wenn 
dieser seiner Verbindlichkeit genügt hat, die voll-
streckbare Ausfertigung auszuliefern. 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 755  Ermächtigung des Gerichtsvollziehers 

Dem Schuldner und Dritten gegenüber wird der 
Gerichtsvollzieher zur Vornahme der Zwangsvoll-
streckung und der im § 754 bezeichneten Hand-
lungen durch den Besitz der vollstreckbaren Aus-
fertigung ermächtigt. Der Mangel oder die Be-
schränkung des Auftrags kann diesen Personen 
gegenüber von dem Gläubiger nicht geltend ge-
macht werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

neu 
 
§ 754  Vollstreckungsauftrag und vollstreckba-
re Ausfertigung 

(1) Durch den Vollstreckungsauftrag und die 
Übergabe der vollstreckbaren Ausfertigung 
wird der Gerichtsvollzieher ermächtigt, Leis-
tungen des Schuldners entgegenzunehmen 
und diese zu quittieren sowie mit Wirkung für 
den Gläubiger Zahlungsvereinbarungen nach 
Maßgabe des § 802b zu treffen. 

(2) Dem Schuldner und Dritten gegenüber 
wird der Gerichtsvollzieher zur Vornahme der 
Zwangsvollstreckung und der in Absatz 1 be-
zeichneten Handlungen durch den Besitz der 
vollstreckbaren Ausfertigung ermächtigt. Der 
Mangel oder die Beschränkung des Auftrags 
kann diesen Personen gegenüber von dem 
Gläubiger nicht geltend gemacht werden. 
 
§ 755  Ermittlung des Aufenthaltsorts des 
Schuldners 

(1) Ist der Wohnsitz oder gewöhnliche Auf-
enthaltsort des Schuldners nicht bekannt, darf 
der Gerichtsvollzieher auf Grund des Vollstre-
ckungsauftrags und der Übergabe der voll-
streckbaren Ausfertigung zur Ermittlung des 
Aufenthaltsorts des Schuldners bei der Melde-
behörde die gegenwärtigen Anschriften sowie 
Angaben zur Haupt- und Nebenwohnung des 
Schuldners erheben. 

(2) Soweit der Aufenthaltsort des Schuld-
ners nach Absatz 1 nicht zu ermitteln ist, darf 
der Gerichtsvollzieher 

1. zunächst beim Ausländerzentralregister 
die Angaben zur aktenführenden Auslän-
derbehörde sowie zum Zuzug oder 
Fortzug des Schuldners und anschlie-
ßend bei der gemäß der Auskunft aus 
dem Ausländerzentralregister aktenfüh-
renden Ausländerbehörde den Aufent-
haltsort des Schuldners, 

2. bei den Trägern der gesetzlichen Ren-
tenversicherung die dort bekannte der-



 

 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 758a  Richterliche Durchsuchungsanord-
nung; Vollstreckung zur Unzeit 

(1) … 
(2) Auf die Vollstreckung eines Titels auf Räu-

mung oder Herausgabe von Räumen und auf die 
Vollstreckung eines Haftbefehls nach § 901 ist 
Absatz 1 nicht anzuwenden. 

(3)-(6) … 
 
§ 788  Kosten der Zwangsvollstreckung 

(1)-(3) … 
(4) Die Kosten eines Verfahrens nach den 

§§ 765a, 811a, 811b, 813b, 829, 850k, 851a und 
851b kann das Gericht ganz oder teilweise dem 
Gläubiger auferlegen, wenn dies aus besonderen, 
in dem Verhalten des Gläubigers liegenden Grün-
den der Billigkeit entspricht. 
 

(Buch 8  Zwangsvollstreckung) 
(Abschnitt 2  Zwangsvollstreckung wegen 

Geldforderungen) 
-- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zeitige Anschrift, den derzeitigen oder 
zukünftigen Aufenthaltsort des Schuld-
ners sowie 

3. bei dem Kraftfahrt-Bundesamt die Hal-
terdaten nach § 33 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des 
Straßenverkehrsgesetzes 

erheben. Die Daten nach Satz 1 Nr. 2 und 3 darf 
der Gerichtsvollzieher nur erheben, wenn die 
zu vollstreckenden Ansprüche mindestens 500 
Euro betragen; Kosten der Zwangsvollstre-
ckung und Nebenforderungen sind bei der Be-
rechnung nur zu berücksichtigen, wenn sie 
allein Gegenstand des Vollstreckungsauftrags 
sind. 
 
§ 758a  Richterliche Durchsuchungsanord-
nung; Vollstreckung zur Unzeit 

(1) (unverändert) 
(2) Auf die Vollstreckung eines Titels auf Räu-

mung oder Herausgabe von Räumen und auf die 
Vollstreckung eines Haftbefehls nach § 802g ist 
Absatz 1 nicht anzuwenden. 

(3)-(6) (unverändert) 
 
§ 788  Kosten der Zwangsvollstreckung 

(1)-(3) (unverändert) 
(4) Die Kosten eines Verfahrens nach den 

§§ 765a, 811a, 811b, 829, 850k, 851a und 851b 
kann das Gericht ganz oder teilweise dem Gläubi-
ger auferlegen, wenn dies aus besonderen, in dem 
Verhalten des Gläubigers liegenden Gründen der 
Billigkeit entspricht. 
 

(Buch 8  Zwangsvollstreckung) 
(Abschnitt 2  Zwangsvollstreckung wegen 

Geldforderungen) 
Titel 1 

Allgemeine Vorschriften 
 
§ 802a  Grundsätze der Vollstreckung; Regel-
befugnisse des Gerichtsvollziehers 

(1) Der Gerichtsvollzieher wirkt auf eine zü-
gige, vollständige und Kosten sparende Bei-
treibung von Geldforderungen hin. 

(2) Auf Grund eines entsprechenden Voll-
streckungsauftrags und der Übergabe der voll-
streckbaren Ausfertigung ist der Gerichtsvoll-
zieher unbeschadet weiterer Zuständigkeiten 
befugt, 

1. eine gütliche Erledigung der Sache 
(§ 802b) zu versuchen, 

2. eine Vermögensauskunft des Schuldners 
(§ 802c) einzuholen, 

3. Auskünfte Dritter über das Vermögen des 
Schuldners (§ 802l) einzuholen, 



 

 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. die Pfändung und Verwertung körperli-
cher Sachen zu betreiben, 

5. eine Vorpfändung (§ 845) durchzuführen; 
hierfür bedarf es nicht der vorherigen Er-
teilung einer vollstreckbaren Ausferti-
gung und der Zustellung des Schuldti-
tels. 

Die Maßnahmen sind in dem Vollstreckungs-
auftrag zu bezeichnen, die Maßnahme nach 
Satz 1 Nr. 1 jedoch nur dann, wenn sich der 
Auftrag hierauf beschränkt. 
 
§ 802b  Gütliche Erledigung; Vollstreckungs-
aufschub bei Zahlungsvereinbarung 

(1) Der Gerichtsvollzieher soll in jeder Lage 
des Verfahrens auf eine gütliche Erledigung 
bedacht sein. 

(2) Hat der Gläubiger eine Zahlungsverein-
barung nicht ausgeschlossen, so kann der 
Gerichtsvollzieher dem Schuldner eine Zah-
lungsfrist einräumen oder eine Tilgung durch 
Teilleistungen (Ratenzahlung) gestatten, sofern 
der Schuldner glaubhaft darlegt, die nach Höhe 
und Zeitpunkt festzusetzenden Zahlungen er-
bringen zu können. Soweit ein Zahlungsplan 
nach Satz 1 festgesetzt wird, ist die Vollstre-
ckung aufgeschoben. Die Tilgung soll binnen 
zwölf Monaten abgeschlossen sein. 

(3) Der Gerichtsvollzieher unterrichtet den 
Gläubiger unverzüglich über den gemäß Ab-
satz 2 festgesetzten Zahlungsplan und den 
Vollstreckungsaufschub. Widerspricht der 
Gläubiger unverzüglich, so wird der Zahlungs-
plan mit der Unterrichtung des Schuldners 
hinfällig; zugleich endet der Vollstreckungs-
aufschub. Dieselben Wirkungen treten ein, 
wenn der Schuldner mit einer festgesetzten 
Zahlung ganz oder teilweise länger als zwei 
Wochen in Rückstand gerät. 
 
§ 802c  Vermögensauskunft des Schuldners 

(1) Der Schuldner ist verpflichtet, zum Zwe-
cke der Vollstreckung einer Geldforderung auf 
Verlangen des Gerichtsvollziehers Auskunft 
über sein Vermögen nach Maßgabe der folgen-
den Vorschriften zu erteilen sowie seinen Ge-
burtsnamen, sein Geburtsdatum und seinen 
Geburtsort anzugeben. 

(2) Zur Auskunftserteilung hat der Schuld-
ner alle ihm gehörenden Vermögensgegen-
stände anzugeben. Bei Forderungen sind 
Grund und Beweismittel zu bezeichnen. Ferner 
sind anzugeben: 

1. die entgeltlichen Veräußerungen des 
Schuldners an eine nahestehende Per-



 

 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

son (§ 138 der Insolvenzordnung), die 
dieser in den letzten zwei Jahren vor dem 
Termin nach § 802f Abs. 1 und bis zur 
Abgabe der Vermögensauskunft vorge-
nommen hat; 

2. die unentgeltlichen Leistungen des 
Schuldners, die dieser in den letzten vier 
Jahren vor dem Termin nach § 802f 
Abs. 1 und bis zur Abgabe der Vermö-
gensauskunft vorgenommen hat, sofern 
sie sich nicht auf gebräuchliche Gele-
genheitsgeschenke geringen Wertes 
richteten. 

Sachen, die nach § 811 Abs. 1 Nr. 1 und 2 der 
Pfändung offensichtlich nicht unterworfen 
sind, brauchen nicht angegeben zu werden, es 
sei denn, dass eine Austauschpfändung in 
Betracht kommt. 

(3) Der Schuldner hat zu Protokoll an Eides 
statt zu versichern, dass er die Angaben nach 
Absatz 2 nach bestem Wissen und Gewissen 
richtig und vollständig gemacht habe. Die Vor-
schriften der §§ 478 bis 480, 483 gelten ent-
sprechend. 
 
§ 802d  Erneute Vermögensauskunft 

(1) Ein Schuldner, der die Vermögensaus-
kunft nach § 802c dieses Gesetzes oder nach 
§ 284 der Abgabenordnung innerhalb der letz-
ten zwei Jahre abgegeben hat, ist zur erneuten 
Abgabe nur verpflichtet, wenn ein Gläubiger 
Tatsachen glaubhaft macht, die auf eine we-
sentliche Veränderung der Vermögensverhält-
nisse des Schuldners schließen lassen. An-
dernfalls leitet der Gerichtsvollzieher dem 
Gläubiger einen Ausdruck des letzten abgege-
benen Vermögensverzeichnisses zu. Der Gläu-
biger darf die erlangten Daten nur zu Vollstre-
ckungszwecken nutzen und hat die Daten nach 
Zweckerreichung zu löschen; hierauf ist er vom 
Gerichtsvollzieher hinzuweisen. Von der Zulei-
tung eines Ausdrucks nach Satz 2 setzt der 
Gerichtsvollzieher den Schuldner in Kenntnis 
und belehrt ihn über die Möglichkeit der Ein-
tragung in das Schuldnerverzeichnis (§ 882c). 

(2) Anstelle der Zuleitung eines Ausdrucks 
kann dem Gläubiger auf Antrag das Vermö-
gensverzeichnis als elektronisches Dokument 
übermittelt werden, wenn dieses mit einer qua-
lifizierten elektronischen Signatur versehen 
und gegen unbefugte Kenntnisnahme ge-
schützt ist. 
 
 
 



 

 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 802e  Zuständigkeit 
(1) Für die Abnahme der Vermögensaus-

kunft und der eidesstattlichen Versicherung ist 
der Gerichtsvollzieher bei dem Amtsgericht 
zuständig, in dessen Bezirk der Schuldner im 
Zeitpunkt der Auftragserteilung seinen Wohn-
sitz oder in Ermangelung eines solchen seinen 
Aufenthaltsort hat. 

(2) Ist der angegangene Gerichtsvollzieher 
nicht zuständig, so leitet er die Sache auf An-
trag des Gläubigers an den zuständigen Ge-
richtsvollzieher weiter. 
 
§ 802f  Verfahren zur Abnahme der Vermö-
gensauskunft 

(1) Zur Abnahme der Vermögensauskunft 
setzt der Gerichtsvollzieher dem Schuldner für 
die Begleichung der Forderung eine Frist von 
zwei Wochen. Zugleich bestimmt er für den 
Fall, dass die Forderung nach Fristablauf nicht 
vollständig beglichen ist, einen Termin zur Ab-
gabe der Vermögensauskunft alsbald nach 
Fristablauf und lädt den Schuldner zu diesem 
Termin in seine Geschäftsräume. Der Schuld-
ner hat die zur Abgabe der Vermögensauskunft 
erforderlichen Unterlagen im Termin beizubrin-
gen. 

(2) Abweichend von Absatz 1 kann der Ge-
richtsvollzieher bestimmen, dass die Abgabe 
der Vermögensauskunft in der Wohnung des 
Schuldners stattfindet. Der Schuldner kann 
dieser Bestimmung binnen einer Woche ge-
genüber dem Gerichtsvollzieher widerspre-
chen. Andernfalls gilt der Termin als pflichtwid-
rig versäumt, wenn der Schuldner in diesem 
Termin aus Gründen, die er zu vertreten hat, 
die Vermögensauskunft nicht abgibt. 

(3) Mit der Terminsladung ist der Schuldner 
über die nach § 802c Abs. 2 erforderlichen An-
gaben zu belehren. Der Schuldner ist über sei-
ne Rechte und Pflichten nach den Absätzen 1 
und 2, über die Folgen einer unentschuldigten 
Terminssäumnis oder einer Verletzung seiner 
Auskunftspflichten sowie über die Möglichkeit 
der Einholung von Auskünften Dritter nach 
§ 802l und der Eintragung in das Schuldnerver-
zeichnis bei Abgabe der Vermögensauskunft 
nach § 882c zu belehren. 

(4) Zahlungsaufforderungen, Ladungen, Be-
stimmungen und Belehrungen nach den Ab-
sätzen 1 bis 3 sind dem Schuldner zuzustellen, 
auch wenn dieser einen Prozessbevollmächtig-
ten bestellt hat; einer Mitteilung an den Pro-
zessbevollmächtigten bedarf es nicht. Dem 
 



 

 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gläubiger ist die Terminsbestimmung nach 
Maßgabe des § 357 Abs. 2 mitzuteilen. 

(5) Der Gerichtsvollzieher errichtet eine Auf-
stellung mit den nach § 802c Abs. 2 erforderli-
chen Angaben als elektronisches Dokument 
(Vermögensverzeichnis). Diese Angaben sind 
dem Schuldner vor Abgabe der Versicherung 
nach § 802c Abs. 3 vorzulesen oder zur Durch-
sicht auf einem Bildschirm wiederzugeben. 
Dem Schuldner ist auf Verlangen ein Ausdruck 
zu erteilen. 

(6) Der Gerichtsvollzieher hinterlegt das 
Vermögensverzeichnis bei dem zentralen Voll-
streckungsgericht nach § 802k Abs. 1 und leitet 
dem Gläubiger unverzüglich einen Ausdruck 
zu. Der Ausdruck muss den Vermerk enthalten, 
dass er mit dem Inhalt des Vermögensver-
zeichnisses übereinstimmt; § 802d Abs. 1 
Satz 3 und Abs. 2 gilt entsprechend. 
 
§ 802g  Erzwingungshaft 

(1) Auf Antrag des Gläubigers erlässt das 
Gericht gegen den Schuldner, der dem Termin 
zur Abgabe der Vermögensauskunft unent-
schuldigt fernbleibt oder die Abgabe der Ver-
mögensauskunft gemäß § 802c ohne Grund 
verweigert, zur Erzwingung der Abgabe einen 
Haftbefehl. In dem Haftbefehl sind der Gläubi-
ger, der Schuldner und der Grund der Verhaf-
tung zu bezeichnen. Einer Zustellung des Haft-
befehls vor seiner Vollziehung bedarf es nicht. 

(2) Die Verhaftung des Schuldners erfolgt 
durch einen Gerichtsvollzieher. Dem Schuldner 
ist der Haftbefehl bei der Verhaftung in beglau-
bigter Abschrift zu übergeben. 
 
§ 802h  Unzulässigkeit der Haftvollstreckung 

(1) Die Vollziehung des Haftbefehls ist un-
statthaft, wenn seit dem Tag, an dem der Haft-
befehl erlassen wurde, zwei Jahre vergangen 
sind. 

(2) Gegen einen Schuldner, dessen Ge-
sundheit durch die Vollstreckung der Haft einer 
nahen und erheblichen Gefahr ausgesetzt wür-
de, darf, solange dieser Zustand dauert, die 
Haft nicht vollstreckt werden. 
 
§ 802i  Vermögensauskunft des verhafteten 
Schuldners 

(1) Der verhaftete Schuldner kann zu jeder 
Zeit bei dem Gerichtsvollzieher des Amtsge-
richts des Haftortes verlangen, ihm die Vermö-
gensauskunft abzunehmen. Dem Verlangen ist 
unverzüglich stattzugeben; § 802f Abs. 5 gilt 
entsprechend. Dem Gläubiger wird die Teil-



 

 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 802k  Zentrale Verwaltung der Vermögens-
verzeichnisse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nahme ermöglicht, wenn er dies beantragt hat 
und seine Teilnahme nicht zu einer Verzöge-
rung der Abnahme führt. 

(2) Nach Abgabe der Vermögensauskunft 
wird der Schuldner aus der Haft entlassen. 
§ 802f Abs. 5 und 6 gilt entsprechend. 

(3) Kann der Schuldner vollständige Anga-
ben nicht machen, weil er die erforderlichen 
Unterlagen nicht bei sich hat, so kann der Ge-
richtsvollzieher einen neuen Termin bestimmen 
und die Vollziehung des Haftbefehls bis zu 
diesem Termin aussetzen. § 802f gilt entspre-
chend; der Setzung einer Zahlungsfrist bedarf 
es nicht. 
 
§ 802j  Dauer der Haft; erneute Haft 

(1) Die Haft darf die Dauer von sechs Mona-
ten nicht übersteigen. Nach Ablauf der sechs 
Monate wird der Schuldner von Amts wegen 
aus der Haft entlassen. 

(2) Gegen den Schuldner, der ohne sein Zu-
tun auf Antrag des Gläubigers aus der Haft 
entlassen ist, findet auf Antrag desselben 
Gläubigers eine Erneuerung der Haft nicht 
statt. 

(3) Ein Schuldner, gegen den wegen Ver-
weigerung der Abgabe der Vermögensauskunft 
eine Haft von sechs Monaten vollstreckt ist, 
kann innerhalb der folgenden zwei Jahre auch 
auf Antrag eines anderen Gläubigers nur unter 
den Voraussetzungen des § 802d von neuem 
zur Abgabe einer solchen Vermögensauskunft 
durch Haft angehalten werden. 
 
§ 802k  Zentrale Verwaltung der Vermögens-
verzeichnisse 

(1) Nach § 802f Abs. 6 dieses Gesetzes oder 
nach § 284 Abs. 7 Satz 4 der Abgabenordnung 
zu hinterlegende Vermögensverzeichnisse 
werden landesweit von einem zentralen Voll-
streckungsgericht in elektronischer Form ver-
waltet. Gleiches gilt für Vermögensverzeich-
nisse, die auf Grund einer § 284 Abs. 1 bis 7 
der Abgabenordnung gleichwertigen bundes-
gesetzlichen oder landesgesetzlichen Rege-
lung errichtet wurden, soweit diese Regelung 
die Hinterlegung anordnet. Ein Vermögensver-
zeichnis nach Satz 1 oder Satz 2 ist nach Ab-
lauf von zwei Jahren seit Abgabe der Auskunft 
oder bei Eingang eines neuen Vermögensver-
zeichnisses zu löschen. 

(2) Die Gerichtsvollzieher können die von 
den zentralen Vollstreckungsgerichten nach 
Absatz 1 verwalteten Vermögensverzeichnisse 
zu Vollstreckungszwecken abrufen. Den Ge-



 

 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3)-(4) … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

richtsvollziehern stehen Vollstreckungsbehör-
den gleich, die 

1. Vermögensauskünfte nach § 284 der Ab-
gabenordnung verlangen können, 

2. durch Bundesgesetz oder durch Landes-
gesetz dazu befugt sind, vom Schuldner 
Auskunft über sein Vermögen zu verlan-
gen, wenn diese Auskunftsbefugnis 
durch die Errichtung eines nach Absatz 1 
zu hinterlegenden Vermögensverzeich-
nisses ausgeschlossen wird, oder 

3. durch Bundesgesetz oder durch Landes-
gesetz dazu befugt sind, vom Schuldner 
die Abgabe einer Vermögensauskunft 
nach § 802c gegenüber dem Gerichts-
vollzieher zu verlangen. 

Zur Einsicht befugt sind ferner Vollstreckungs-
gerichte, Insolvenzgerichte und Registergerich-
te sowie Strafverfolgungsbehörden, soweit 
dies zur Erfüllung der ihnen obliegenden Auf-
gaben erforderlich ist. 

(3)-(4) (unverändert) 
 
§ 802l  Auskunftsrechte des Gerichtsvollzie-
hers 

(1) Kommt der Schuldner seiner Pflicht zur 
Abgabe der Vermögensauskunft nicht nach 
oder ist bei einer Vollstreckung in die dort auf-
geführten Vermögensgegenstände eine voll-
ständige Befriedigung des Gläubigers voraus-
sichtlich nicht zu erwarten, so darf der Ge-
richtsvollzieher 

1. bei den Trägern der gesetzlichen Ren-
tenversicherung den Namen, die Vorna-
men oder die Firma sowie die Anschrif-
ten der derzeitigen Arbeitgeber eines 
versicherungspflichtigen Beschäfti-
gungsverhältnisses des Schuldners er-
heben; 

2. das Bundeszentralamt für Steuern ersu-
chen, bei den Kreditinstituten die in § 93b 
Abs. 1 der Abgabenordnung bezeichne-
ten Daten abzurufen (§ 93 Abs. 8 Abga-
benordnung); 

3. beim Kraftfahrt-Bundesamt die Fahrzeug- 
und Halterdaten nach § 33 Abs. 1 des 
Straßenverkehrsgesetzes zu einem Fahr-
zeug, als dessen Halter der Schuldner 
eingetragen ist, erheben. 

Die Erhebung oder das Ersuchen ist nur zuläs-
sig, soweit dies zur Vollstreckung erforderlich 
ist und die zu vollstreckenden Ansprüche min-
destens 500 Euro betragen; Kosten der 
Zwangsvollstreckung und Nebenforderungen 
sind bei der Berechnung nur zu berücksichti-



 

 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Buch 8  Zwangsvollstreckung) 
(Abschnitt 2  Zwangsvollstreckung wegen 

Geldforderungen) 
Titel 1 

Zwangsvollstreckung in das bewegliche  
Vermögen 

… 
 
§ 806b  Gütliche und zügige Erledigung 

Der Gerichtsvollzieher soll in jeder Lage des 
Zwangsvollstreckungsverfahrens auf eine gütliche 
und zügige Erledigung hinwirken. Findet er pfänd-
bare Gegenstände nicht vor, versichert der 
Schuldner aber glaubhaft, die Schuld kurzfristig in 
Teilbeträgen zu tilgen, so zieht der Gerichtsvollzie-
her die Teilbeträge ein, wenn der Gläubiger hiermit 
einverstanden ist. Die Tilgung soll in der Regel 
innerhalb von sechs Monaten erfolgt sein. 
 
§ 807  Eidesstattliche Versicherung 

(1) Der Schuldner ist nach Erteilung des Auf-
trags nach § 900 Abs. 1 verpflichtet, ein Verzeich-
nis seines Vermögens vorzulegen und für seine 
Forderungen den Grund und die Beweismittel zu 
bezeichnen, wenn 

1. die Pfändung zu einer vollständigen Befrie-
digung des Gläubigers nicht geführt hat, 

2. der Gläubiger glaubhaft macht, dass er 
durch die Pfändung seine Befriedigung nicht 
vollständig erlangen könne, 

3. der Schuldner die Durchsuchung (§ 758) 
verweigert hat oder 

4. der Gerichtsvollzieher den Schuldner wie-
derholt in seiner Wohnung nicht angetroffen 
hat, nachdem er einmal die Vollstreckung 
mindestens zwei Wochen vorher angekün-
digt hatte; dies gilt nicht, wenn der Schuld-
ner seine Abwesenheit genügend entschul-
digt und den Grund glaubhaft macht. 

(2) Aus dem Vermögensverzeichnis müssen 
auch ersichtlich sein 

gen, wenn sie allein Gegenstand des Vollstre-
ckungsauftrags sind. 

(2) Daten, die für die Zwecke der Vollstre-
ckung nicht erforderlich sind, hat der Gerichts-
vollzieher unverzüglich zu löschen oder zu 
sperren. Die Löschung ist zu protokollieren. 

(3) Über das Ergebnis einer Erhebung oder 
eines Ersuchens nach Absatz 1 setzt der Ge-
richtsvollzieher den Gläubiger unter Beachtung 
des Absatzes 2 unverzüglich und den Schuld-
ner innerhalb von vier Wochen nach Erhalt in 
Kenntnis. § 802d Abs. 1 Satz 3 und Abs. 2 gilt 
entsprechend. 
 

(Buch 8  Zwangsvollstreckung) 
(Abschnitt 2  Zwangsvollstreckung wegen 

Geldforderungen) 
Titel 2 

Zwangsvollstreckung in das bewegliche  
Vermögen 

… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 807  Abnahme der Vermögensauskunft nach 
Pfändungsversuch 

(1) Hat der Gläubiger die Vornahme der 
Pfändung beim Schuldner beantragt und 

1. hat der Schuldner die Durchsuchung 
(§ 758) verweigert oder 

2. ergibt der Pfändungsversuch, dass eine 
Pfändung voraussichtlich nicht zu einer 
vollständigen Befriedigung des Gläubi-
gers führen wird, 

so kann der Gerichtsvollzieher dem Schuldner 
die Vermögensauskunft auf Antrag des Gläubi-
gers abweichend von § 802f sofort abnehmen. 
§ 802f Abs. 5 und 6 findet Anwendung. 

(2) Der Schuldner kann einer sofortigen Ab-
nahme widersprechen. In diesem Fall verfährt 
der Gerichtsvollzieher nach § 802f; der Setzung 
einer Zahlungsfrist bedarf es nicht. 
 
 
 
 



 

 

    
 

1. die in den letzten zwei Jahren vor dem ers-
ten zur Abgabe der eidesstattlichen Versi-
cherung anberaumten Termin vorgenom-
menen entgeltlichen Veräußerungen des 
Schuldners an eine nahestehende Person 
(§ 138 der Insolvenzordnung); 

2. die in den letzten vier Jahren vor dem ersten 
zur Abgabe der eidesstattlichen Versiche-
rung anberaumten Termin von dem Schuld-
ner vorgenommenen unentgeltlichen Leis-
tungen, sofern sie sich nicht auf gebräuchli-
che Gelegenheitsgeschenke geringen Werts 
richteten. 

Sachen, die nach § 811 Abs. 1 Nr. 1, 2 der Pfän-
dung offensichtlich nicht unterworfen sind, brau-
chen in dem Vermögensverzeichnis nicht angege-
ben zu werden, es sei denn, dass eine Austausch-
pfändung in Betracht kommt. 

(3) Der Schuldner hat zu Protokoll an Eides 
statt zu versichern, dass er die von ihm verlangten 
Angaben nach bestem Wissen und Gewissen rich-
tig und vollständig gemacht habe. Die Vorschriften 
der §§ 478 bis 480, 483 gelten entsprechend. 
 
§ 813a  Aufschub der Verwertung 

(1) Hat der Gläubiger eine Zahlung in Teilbeträ-
gen nicht ausgeschlossen, kann der Gerichtsvoll-
zieher die Verwertung gepfändeter Sachen auf-
schieben, wenn sich der Schuldner verpflichtet, 
den Betrag, der zur Befriedigung des Gläubigers 
und zur Deckung der Kosten der Zwangsvollstre-
ckung erforderlich ist, innerhalb eines Jahres zu 
zahlen; hierfür kann der Gerichtsvollzieher Raten 
nach Höhe und Zeitpunkt festsetzen. Einen Termin 
zur Verwertung kann der Gerichtsvollzieher auf 
einen Zeitpunkt bestimmen, der nach dem nächs-
ten Zahlungstermin liegt; einen bereits bestimmten 
Termin kann er auf diesen Zeitpunkt verlegen. 

(2) Hat der Gläubiger einer Zahlung in Teilbe-
trägen nicht bereits bei Erteilung des Vollstre-
ckungsauftrags zugestimmt, hat ihn der Gerichts-
vollzieher unverzüglich über den Aufschub der 
Verwertung und über die festgesetzten Raten zu 
unterrichten. In diesem Fall kann der Gläubiger 
dem Verwertungsaufschub widersprechen. Der 
Gerichtsvollzieher unterrichtet den Schuldner über 
den Widerspruch; mit der Unterrichtung endet der 
Aufschub. Dieselbe Wirkung tritt ein, wenn der 
Schuldner mit einer Zahlung ganz oder teilweise in 
Verzug kommt. 
 
§ 813b  Aussetzung der Verwertung 

(1) Das Vollstreckungsgericht kann auf Antrag 
des Schuldners die Verwertung gepfändeter Sa-
chen unter Anordnung von Zahlungsfristen zeitwei-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

    
 

lig aussetzen, wenn dies nach der Persönlichkeit 
und den wirtschaftlichen Verhältnissen des 
Schuldners sowie nach der Art der Schuld ange-
messen erscheint und nicht überwiegende Belan-
ge des Gläubigers entgegenstehen. Es ist befugt, 
die in § 732 Abs. 2 bezeichneten Anordnungen zu 
erlassen. 

(2) Wird der Antrag nicht binnen einer Frist von 
zwei Wochen gestellt, so ist er ohne sachliche 
Prüfung zurückzuweisen, wenn das Vollstre-
ckungsgericht der Überzeugung ist, dass der 
Schuldner den Antrag in der Absicht der Ver-
schleppung oder aus grober Nachlässigkeit nicht 
früher gestellt hat. Die Frist beginnt im Falle eines 
Verwertungsaufschubs nach § 813a mit dessen 
Ende, im Übrigen mit der Pfändung. 

(3) Anordnungen nach Absatz 1 können mehr-
mals ergehen und, soweit es nach Lage der Ver-
hältnisse, insbesondere wegen nicht ordnungsmä-
ßiger Erfüllung der Zahlungsauflagen, geboten ist, 
auf Antrag aufgehoben oder abgeändert werden. 

(4) Die Verwertung darf durch Anordnungen 
nach Absatz 1 und Absatz 3 nicht länger als insge-
samt ein Jahr nach der Pfändung hinausgescho-
ben werden. 

(5) Vor den in Absatz 1 und in Absatz 3 be-
zeichneten Entscheidungen ist, soweit dies ohne 
erhebliche Verzögerung möglich ist, der Gegner zu 
hören. Die für die Entscheidung wesentlichen tat-
sächlichen Verhältnisse sind glaubhaft zu machen. 
Das Gericht soll in geeigneten Fällen auf eine güt-
liche Abwicklung der Verbindlichkeiten hinwirken 
und kann hierzu eine mündliche Verhandlung an-
ordnen. Die Entscheidungen nach den Absätzen 1, 
2 und 3 sind unanfechtbar. 

(6) In Wechselsachen findet eine Aussetzung 
der Verwertung gepfändeter Sachen nicht statt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 829a  Vereinfachter Vollstreckungsauftrag bei 
Vollstreckungsbescheiden 

(1) Im Fall eines elektronischen Auftrags zur 
Zwangsvollstreckung aus einem Vollstre-
ckungsbescheid, der einer Vollstreckungsklau-
sel nicht bedarf, ist bei Pfändung und Überwei-
sung einer Geldforderung (§§ 829, 835) die 
Übermittlung der Ausfertigung des Vollstre-
ckungsbescheides entbehrlich, wenn 

1. die sich aus dem Vollstreckungsbe-
scheid ergebende fällige Geldforderung 
nicht mehr als 5 000 Euro beträgt; Kosten 
der Zwangsvollstreckung und Nebenfor-
derungen sind bei der Berechnung der 
Forderungshöhe nur zu berücksichtigen, 
wenn sie allein Gegenstand des Vollstre-
ckungsauftrags sind; 



 

 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 836  Wirkung der Überweisung 

(1)-(2) … 
(3) Der Schuldner ist verpflichtet, dem Gläubi-

ger die zur Geltendmachung der Forderung nötige 
Auskunft zu erteilen und ihm die über die Forde-
rung vorhandenen Urkunden herauszugeben. Er-
teilt der Schuldner die Auskunft nicht, so ist er auf 
Antrag des Gläubigers verpflichtet, sie zu Protokoll 
zu geben und seine Angaben an Eides statt zu 
versichern. Die Herausgabe der Urkunden kann 
von dem Gläubiger im Wege der Zwangsvollstre-
ckung erwirkt werden. 
 
 
 
 
 
 
§ 845  Vorpfändung 

(1) Schon vor der Pfändung kann der Gläubiger 
auf Grund eines vollstreckbaren Schuldtitels durch 
den Gerichtsvollzieher dem Drittschuldner und 
dem Schuldner die Benachrichtigung, dass die 
Pfändung bevorstehe, zustellen lassen mit der 

2. die Vorlage anderer Urkunden als der 
Ausfertigung des Vollstreckungsbe-
scheides nicht vorgeschrieben ist; 

3. der Gläubiger eine Ausfertigung oder ei-
ne Abschrift des Vollstreckungsbeschei-
des nebst Zustellungsbescheinigung als 
elektronisches Dokument dem Auftrag 
beifügt und 

4. der Gläubiger versichert, dass ihm eine 
Ausfertigung des Vollstreckungsbe-
scheides und eine Zustellungsbescheini-
gung vorliegen und die Forderung in 
Höhe des Vollstreckungsauftrags noch 
besteht. 

Sollen Kosten der Zwangsvollstreckung voll-
streckt werden, sind zusätzlich zu den in Satz 1 
Nr. 3 genannten Dokumenten eine nachprüfba-
re Aufstellung der Kosten und entsprechende 
Belege als elektronisches Dokument dem Auf-
trag beizufügen. 

(2) Hat das Gericht an dem Vorliegen einer 
Ausfertigung des Vollstreckungsbescheides 
oder der übrigen Vollstreckungsvoraussetzun-
gen Zweifel, teilt es dies dem Gläubiger mit und 
führt die Zwangsvollstreckung erst durch, 
nachdem der Gläubiger die Ausfertigung des 
Vollstreckungsbescheides übermittelt oder die 
übrigen Vollstreckungsvoraussetzungen nach-
gewiesen hat. 

(3) § 130a Abs. 2 bleibt unberührt. 
 
§ 836  Wirkung der Überweisung 

(1)-(2) (unverändert) 
(3) Der Schuldner ist verpflichtet, dem Gläubi-

ger die zur Geltendmachung der Forderung nötige 
Auskunft zu erteilen und ihm die über die Forde-
rung vorhandenen Urkunden herauszugeben. Er-
teilt der Schuldner die Auskunft nicht, so ist er auf 
Antrag des Gläubigers verpflichtet, sie zu Protokoll 
zu geben und seine Angaben an Eides statt zu 
versichern. Der gemäß § 802e zuständige Ge-
richtsvollzieher lädt den Schuldner zur Abgabe 
der Auskunft und eidesstattlichen Versiche-
rung. Die Vorschriften des § 802f Abs. 4 und 
der §§ 802g bis 802i, 802j Abs. 1 und 2 gelten 
entsprechend. Die Herausgabe der Urkunden 
kann von dem Gläubiger im Wege der Zwangsvoll-
streckung erwirkt werden. 
 
§ 845  Vorpfändung 

(1) Schon vor der Pfändung kann der Gläubiger 
auf Grund eines vollstreckbaren Schuldtitels durch 
den Gerichtsvollzieher dem Drittschuldner und 
dem Schuldner die Benachrichtigung, dass die 
Pfändung bevorstehe, zustellen lassen mit der 



 

 

    
 

Aufforderung an den Drittschuldner, nicht an den 
Schuldner zu zahlen, und mit der Aufforderung an 
den Schuldner, sich jeder Verfügung über die For-
derung, insbesondere ihrer Einziehung, zu enthal-
ten. Der Gerichtsvollzieher hat die Benachrichti-
gung mit den Aufforderungen selbst anzufertigen, 
wenn er von dem Gläubiger hierzu ausdrücklich 
beauftragt worden ist. Der vorherigen Erteilung 
einer vollstreckbaren Ausfertigung und der Zustel-
lung des Schuldtitels bedarf es nicht. An Stelle 
einer an den Schuldner im Ausland zu bewirken-
den Zustellung erfolgt die Zustellung durch Aufga-
be zur Post. 

(2) … 
 
§ 851b  Pfändungsschutz bei Miet- und Pacht-
zinsen 

(1) … 
(2) Die Vorschriften des § 813b Abs. 2, 3 und 

Abs. 5 Satz 1 und 2 gelten entsprechend. Die 
Pfändung soll unterbleiben, wenn offenkundig ist, 
dass die Voraussetzungen für die Aufhebung der 
Zwangsvollstreckung nach Absatz 1 vorliegen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Buch 8  Zwangsvollstreckung) 
(Abschnitt 2  Zwangsvollstreckung wegen 

Geldforderungen) 
Titel 2 

Zwangsvollstreckung in das unbewegliche  
Vermögen 

… 
 

(Buch 8  Zwangsvollstreckung) 
(Abschnitt 2  Zwangsvollstreckung wegen 

Geldforderungen) 
Titel 3 

Verteilungsverfahren 
… 
 

Aufforderung an den Drittschuldner, nicht an den 
Schuldner zu zahlen, und mit der Aufforderung an 
den Schuldner, sich jeder Verfügung über die For-
derung, insbesondere ihrer Einziehung, zu enthal-
ten. Der Gerichtsvollzieher hat die Benachrichti-
gung mit den Aufforderungen selbst anzufertigen, 
wenn er von dem Gläubiger hierzu ausdrücklich 
beauftragt worden ist. An Stelle einer an den 
Schuldner im Ausland zu bewirkenden Zustellung 
erfolgt die Zustellung durch Aufgabe zur Post. 

 
 
 
(2) (unverändert) 

 
§ 851b  Pfändungsschutz bei Miet- und Pacht-
zinsen 

(1) (unverändert) 
(2) Wird der Antrag nicht binnen einer Frist 

von zwei Wochen gestellt, so ist er ohne sach-
liche Prüfung zurückzuweisen, wenn das Voll-
streckungsgericht der Überzeugung ist, dass 
der Schuldner den Antrag in der Absicht der 
Verschleppung oder aus grober Nachlässigkeit 
nicht früher gestellt hat. Die Frist beginnt mit 
der Pfändung. 

(3) Anordnungen nach Absatz 1 können 
mehrmals ergehen und, soweit es nach Lage 
der Verhältnisse geboten ist, auf Antrag aufge-
hoben oder abgeändert werden. 

(4) Vor den in den Absätzen 1 und 3 be-
zeichneten Entscheidungen ist, soweit dies 
ohne erhebliche Verzögerung möglich ist, der 
Gläubiger zu hören. Die für die Entscheidung 
wesentlichen tatsächlichen Verhältnisse sind 
glaubhaft zu machen. Die Pfändung soll unter-
bleiben, wenn offenkundig ist, dass die Vo-
raussetzungen für die Aufhebung der Zwangs-
vollstreckung nach Absatz 1 vorliegen. 
 

(Buch 8  Zwangsvollstreckung) 
(Abschnitt 2  Zwangsvollstreckung wegen 

Geldforderungen) 
Titel 3 

Zwangsvollstreckung in das unbewegliche  
Vermögen 

… 
 

(Buch 8  Zwangsvollstreckung) 
(Abschnitt 2  Zwangsvollstreckung wegen 

Geldforderungen) 
Titel 4 

Verteilungsverfahren 
… 
 



 

 

    
 

(Buch 8  Zwangsvollstreckung) 
(Abschnitt 2  Zwangsvollstreckung wegen 

Geldforderungen) 
Titel 4 

Zwangsvollstreckung gegen juristische  
Personen des öffentlichen Rechts 

… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Buch 8  Zwangsvollstreckung) 
(Abschnitt 2  Zwangsvollstreckung wegen 

Geldforderungen) 
Titel 5 

Zwangsvollstreckung gegen juristische  
Personen des öffentlichen Rechts 

… 
 
 

(Buch 8  Zwangsvollstreckung) 
(Abschnitt 2  Zwangsvollstreckung wegen 

Geldforderungen) 
Titel 6 

Schuldnerverzeichnis 
 
§ 882b  Inhalt des Schuldnerverzeichnisses 

(1) Das zentrale Vollstreckungsgericht nach 
§ 882h Abs. 1 führt ein Verzeichnis (Schuldner-
verzeichnis) derjenigen Personen, 

1. deren Eintragung der Gerichtsvollzieher 
nach Maßgabe des § 882c angeordnet 
hat; 

2. deren Eintragung die Vollstreckungsbe-
hörde nach Maßgabe des § 284 Abs. 9 
der Abgabenordnung angeordnet hat; ei-
ner Eintragungsanordnung nach § 284 
Abs. 9 der Abgabenordnung steht die 
Anordnung der Eintragung in das 
Schuldnerverzeichnis durch eine Voll-
streckungsbehörde gleich, die auf Grund 
einer gleichwertigen Regelung durch 
Bundesgesetz oder durch Landesgesetz 
ergangen ist; 

3. deren Eintragung das Insolvenzgericht 
nach Maßgabe des § 26 Abs. 2 der Insol-
venzordnung angeordnet hat. 

(2) Im Schuldnerverzeichnis werden ange-
geben: 

1. Name, Vorname und Geburtsname des 
Schuldners sowie die Firma und deren 
Nummer des Registerblatts im Handels-
register, 

2. Geburtsdatum und Geburtsort des 
Schuldners, 

3. Wohnsitze des Schuldners oder Sitz des 
Schuldners, 

einschließlich abweichender Personendaten. 
(3) Im Schuldnerverzeichnis werden weiter 

angegeben: 
1. Aktenzeichen und Gericht oder Vollstre-

ckungsbehörde der Vollstreckungssache 
oder des Insolvenzverfahrens, 

2. im Fall des Absatzes 1 Nr. 1 das Datum 
der Eintragungsanordnung und der 
 



 

 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gemäß § 882c zur Eintragung führende 
Grund, 

3. im Fall des Absatzes 1 Nr. 2 das Datum 
der Eintragungsanordnung und der ge-
mäß § 284 Abs. 9 der Abgabenordnung 
oder einer gleichwertigen Regelung im 
Sinne von Absatz 1 Nr. 2 Halbsatz 2 zur 
Eintragung führende Grund, 

4. im Fall des Absatzes 1 Nr. 3 das Datum 
der Eintragungsanordnung und die Fest-
stellung, dass ein Antrag auf Eröffnung 
des Insolvenzverfahrens über das Ver-
mögen des Schuldners mangels Masse 
abgewiesen wurde. 

 
§ 882c  Eintragungsanordnung 

(1) Der zuständige Gerichtsvollzieher ordnet 
von Amts wegen die Eintragung des Schuld-
ners in das Schuldnerverzeichnis an, wenn 

1. der Schuldner seiner Pflicht zur Abgabe 
der Vermögensauskunft nicht nachge-
kommen ist; 

2. eine Vollstreckung nach dem Inhalt des 
Vermögensverzeichnisses offensichtlich 
nicht geeignet wäre, zu einer vollständi-
gen Befriedigung des Gläubigers zu füh-
ren, auf dessen Antrag die Vermögens-
auskunft erteilt oder dem die erteilte 
Auskunft zugeleitet wurde, oder 

3. der Schuldner dem Gerichtsvollzieher 
nicht innerhalb eines Monats nach Abga-
be der Vermögensauskunft oder Be-
kanntgabe der Zuleitung nach § 802d 
Abs. 1 Satz 2 die vollständige Befriedi-
gung des Gläubigers nachweist, auf des-
sen Antrag die Vermögensauskunft er-
teilt oder dem die erteilte Auskunft zuge-
leitet wurde. Dies gilt nicht, solange ein 
Zahlungsplan nach § 802b festgesetzt 
und nicht hinfällig ist. 

(2) Die Eintragungsanordnung soll kurz be-
gründet werden. Sie ist dem Schuldner zuzu-
stellen, soweit sie ihm nicht mündlich bekannt 
gegeben und in das Protokoll aufgenommen 
wird (§ 763). 

(3) Die Eintragungsanordnung hat die in 
§ 882b Abs. 2 und 3 genannten Daten zu ent-
halten. Sind dem Gerichtsvollzieher die nach 
§ 882b Abs. 2 Nr. 1 bis 3 im Schuldnerver-
zeichnis anzugebenden Daten nicht bekannt, 
holt er Auskünfte bei den in § 755 Abs. 1 und 2 
Satz 1 Nr. 1 genannten Stellen ein oder sieht 
das Handelsregister ein, um die erforderlichen 
Daten zu beschaffen. 
 



 

 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 882d  Vollziehung der Eintragungsanordnung 
(1) Gegen die Eintragungsanordnung nach 

§ 882c kann der Schuldner binnen zwei Wo-
chen seit Bekanntgabe Widerspruch beim zu-
ständigen Vollstreckungsgericht einlegen. Der 
Widerspruch hemmt nicht die Vollziehung. 
Nach Ablauf der Frist des Satzes 1 übermittelt 
der Gerichtsvollzieher die Anordnung unver-
züglich elektronisch dem zentralen Vollstre-
ckungsgericht nach § 882h Abs. 1. Dieses ver-
anlasst die Eintragung des Schuldners. 

(2) Auf Antrag des Schuldners kann das 
Vollstreckungsgericht anordnen, dass die Ein-
tragung einstweilen ausgesetzt wird. Das zent-
rale Vollstreckungsgericht nach § 882h Abs. 1 
hat von einer Eintragung abzusehen, wenn ihm 
die Ausfertigung einer vollstreckbaren Ent-
scheidung vorgelegt wird, aus der sich ergibt, 
dass die Eintragungsanordnung einstweilen 
ausgesetzt ist. 

(3) Über die Rechtsbehelfe nach den Absät-
zen 1 und 2 ist der Schuldner mit der Bekannt-
gabe der Eintragungsanordnung zu belehren. 
Das Gericht, das über die Rechtsbehelfe ent-
schieden hat, übermittelt seine Entscheidung 
dem zentralen Vollstreckungsgericht nach 
§ 882h Abs. 1 elektronisch. 
 
§ 882e  Löschung 

(1) Eine Eintragung im Schuldnerverzeichnis 
wird nach Ablauf von drei Jahren seit dem Tag 
der Eintragungsanordnung von dem zentralen 
Vollstreckungsgericht nach § 882h Abs. 1 ge-
löscht. Im Fall des § 882b Abs. 1 Nr. 3 beträgt 
die Löschungsfrist fünf Jahre seit Erlass des 
Abweisungsbeschlusses. 

(2) Über Einwendungen gegen die Löschung 
nach Absatz 1 oder ihre Versagung entscheidet 
der Urkundsbeamte der Geschäftsstelle. Gegen 
seine Entscheidung findet die Erinnerung nach 
§ 573 statt. 

(3) Abweichend von Absatz 1 wird eine Ein-
tragung auf Anordnung des zentralen Vollstre-
ckungsgerichts nach § 882h Abs. 1 gelöscht, 
wenn diesem 

1. die vollständige Befriedigung des Gläu-
bigers nachgewiesen worden ist; 

2. das Fehlen oder der Wegfall des Eintra-
gungsgrundes bekannt geworden ist 
oder 

3. die Ausfertigung einer vollstreckbaren 
Entscheidung vorgelegt wird, aus der 
sich ergibt, dass die Eintragungsanord-
nung aufgehoben oder einstweilen aus-
gesetzt ist. 



 

 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 882g  Erteilung von Abdrucken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(4) Wird dem zentralen Vollstreckungsge-
richt nach § 882h Abs. 1 bekannt, dass der In-
halt einer Eintragung von Beginn an fehlerhaft 
war, wird die Eintragung durch den Urkunds-
beamten der Geschäftsstelle geändert. Wird 
der Schuldner oder ein Dritter durch die Ände-
rung der Eintragung beschwert, findet die Er-
innerung nach § 573 statt. 
 
§ 882f  Einsicht in das Schuldnerverzeichnis 

Die Einsicht in das Schuldnerverzeichnis ist 
jedem gestattet, der darlegt, Angaben nach 
§ 882b zu benötigen: 

1. für Zwecke der Zwangsvollstreckung; 
2. um gesetzliche Pflichten zur Prüfung der 

wirtschaftlichen Zuverlässigkeit zu erfül-
len; 

3. um Voraussetzungen für die Gewährung 
von öffentlichen Leistungen zu prüfen; 

4. um wirtschaftliche Nachteile abzuwen-
den, die daraus entstehen können, dass 
Schuldner ihren Zahlungsverpflichtun-
gen nicht nachkommen; 

5. für Zwecke der Strafverfolgung und der 
Strafvollstreckung; 

6. zur Auskunft über ihn selbst betreffende 
Eintragungen. 

Die Informationen dürfen nur für den Zweck 
verwendet werden, für den sie übermittelt wor-
den sind; sie sind nach Zweckerreichung zu 
löschen. Nichtöffentliche Stellen sind darauf 
bei der Übermittlung hinzuweisen. 
 
§ 882g  Erteilung von Abdrucken 

(1) Aus dem Schuldnerverzeichnis können 
auf Antrag Abdrucke zum laufenden Bezug 
erteilt werden, auch durch Übermittlung in ei-
ner nur maschinell lesbaren Form. Bei der 
Übermittlung in einer nur maschinell lesbaren 
Form gelten die von der Landesjustizverwal-
tung festgelegten Datenübertragungsregeln. 

(2) Abdrucke erhalten: 
1. Industrie- und Handelskammern sowie 

Körperschaften des öffentlichen Rechts, 
in denen Angehörige eines Berufes kraft 
Gesetzes zusammengeschlossen sind 
(Kammern), 

2. Antragsteller, die Abdrucke zur Errich-
tung und Führung nichtöffentlicher zent-
raler Schuldnerverzeichnisse verwenden, 
oder 

3. Antragsteller, deren berechtigtem Inte-
resse durch Einzeleinsicht in die Länder-
schuldnerverzeichnisse oder durch den 
Bezug von Listen nach Absatz 5 nicht 



 

 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(8) … 

hinreichend Rechnung getragen werden 
kann. 

(3) Die Abdrucke sind vertraulich zu behan-
deln und dürfen Dritten nicht zugänglich ge-
macht werden. Nach der Beendigung des lau-
fenden Bezugs sind die Abdrucke unverzüglich 
zu vernichten; Auskünfte dürfen nicht mehr 
erteilt werden. 

(4) Die Kammern dürfen ihren Mitgliedern 
oder den Mitgliedern einer anderen Kammer 
Auskünfte erteilen. Andere Bezieher von Ab-
drucken dürfen Auskünfte erteilen, soweit dies 
zu ihrer ordnungsgemäßen Tätigkeit gehört. 
Absatz 3 gilt entsprechend. Die Auskünfte dür-
fen auch im automatisierten Abrufverfahren 
erteilt werden, soweit dieses Verfahren unter 
Berücksichtigung der schutzwürdigen Interes-
sen der Betroffenen und der Geschäftszwecke 
der zum Abruf berechtigten Stellen angemes-
sen ist. 

(5) Die Kammern dürfen die Abdrucke in Lis-
ten zusammenfassen oder hiermit Dritte beauf-
tragen; sie haben diese bei der Durchführung 
des Auftrags zu beaufsichtigen. Die Listen dür-
fen den Mitgliedern von Kammern auf Antrag 
zum laufenden Bezug überlassen werden. Für 
den Bezug der Listen gelten Absatz 2 Nr. 3 und 
Absatz 3 entsprechend. Die Bezieher der Listen 
dürfen Auskünfte nur jemandem erteilen, des-
sen Belange sie kraft Gesetzes oder Vertrages 
wahrzunehmen haben. 

(6) Für Abdrucke, Listen und Aufzeichnungen 
über eine Eintragung im Schuldnerverzeichnis, 
die auf der Verarbeitung von Abdrucken oder 
Listen oder auf Auskünften über Eintragungen im 
Schuldnerverzeichnis beruhen, gilt § 882e Abs. 1 
entsprechend. Über vorzeitige Löschungen 
(§ 882e Abs. 3) sind die Bezieher von Abdrucken 
innerhalb eines Monats zu unterrichten. Sie un-
terrichten unverzüglich die Bezieher von Listen 
(Absatz 5 Satz 2). In den auf Grund der Abdrucke 
und Listen erstellten Aufzeichnungen sind die 
Eintragungen unverzüglich zu löschen. Listen 
sind auch unverzüglich zu vernichten, soweit sie 
durch neue ersetzt werden. 

(7) In den Fällen des Absatzes 2 Nr. 2 und 3 
sowie des Absatzes 5 gilt für nichtöffentliche 
Stellen § 38 des Bundesdatenschutzgesetzes 
mit der Maßgabe, dass die Aufsichtsbehörde 
auch die Verarbeitung und Nutzung dieser per-
sonenbezogenen Daten in oder aus Akten 
überwacht. Entsprechendes gilt für nichtöffent-
liche Stellen, die von den in Absatz 2 genann-
ten Stellen Auskünfte erhalten haben. 

(8) (unverändert) 



 

 

    
 

§ 882h  Zuständigkeit; Ausgestaltung des 
Schuldnerverzeichnisses 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2)-(3) … 
 
§ 883  Herausgabe bestimmter beweglicher 
Sachen 

(1) … 
(2) Wird die herauszugebende Sache nicht vor-

gefunden, so ist der Schuldner verpflichtet, auf 
Antrag des Gläubigers zu Protokoll an Eides statt 
zu versichern, dass er die Sache nicht besitze, 
auch nicht wisse, wo die Sache sich befinde. 

 
 
 
 
 
(3) … 
(4) Die Vorschriften der §§ 478 bis 480, 483 

gelten entsprechend. 
 
§ 888  Nicht vertretbare Handlungen 

(1) Kann eine Handlung durch einen Dritten 
nicht vorgenommen werden, so ist, wenn sie aus-
schließlich von dem Willen des Schuldners ab-
hängt, auf Antrag von dem Prozessgericht des 
ersten Rechtszuges zu erkennen, dass der 
Schuldner zur Vornahme der Handlung durch 
Zwangsgeld und für den Fall, dass dieses nicht 
beigetrieben werden kann, durch Zwangshaft oder 
durch Zwangshaft anzuhalten sei. Das einzelne 
Zwangsgeld darf den Betrag von 25.000 Euro nicht 
übersteigen. Für die Zwangshaft gelten die Vor-
schriften des Vierten Abschnitts über die Haft ent-
sprechend. 

(2)-(3) … 
 

(Buch 8  Zwangsvollstreckung) 
Abschnitt 4 

Eidesstattliche Versicherung und Haft 
 
§§ 899-915h 

… 
 
 

§ 882h  Zuständigkeit; Ausgestaltung des 
Schuldnerverzeichnisses 

(1) Das Schuldnerverzeichnis wird für jedes 
Land von einem zentralen Vollstreckungsge-
richt geführt. Der Inhalt des Schuldnerver-
zeichnisses kann über eine zentrale und län-
derübergreifende Abfrage im Internet eingese-
hen werden. Die Länder können Einzug und 
Verteilung der Gebühren sowie weitere Abwick-
lungsaufgaben im Zusammenhang mit der Ab-
frage nach Satz 2 auf die zuständige Stelle ei-
nes Landes übertragen. 

(2)-(3) (unverändert) 
 
§ 883  Herausgabe bestimmter beweglicher 
Sachen 

(1) (unverändert) 
(2) Wird die herauszugebende Sache nicht vor-

gefunden, so ist der Schuldner verpflichtet, auf 
Antrag des Gläubigers zu Protokoll an Eides statt 
zu versichern, dass er die Sache nicht besitze, 
auch nicht wisse, wo die Sache sich befinde. Der 
gemäß § 802e zuständige Gerichtsvollzieher 
lädt den Schuldner zur Abgabe der eidesstattli-
chen Versicherung. Die Vorschriften der §§ 478 
bis 480, 483, 802f Abs. 4, §§ 802g bis 802i 
und 802j Abs. 1 und 2 gelten entsprechend. 

(3) (unverändert) 
 
 
 
§ 888  Nicht vertretbare Handlungen 

(1) Kann eine Handlung durch einen Dritten 
nicht vorgenommen werden, so ist, wenn sie aus-
schließlich von dem Willen des Schuldners ab-
hängt, auf Antrag von dem Prozessgericht des 
ersten Rechtszuges zu erkennen, dass der 
Schuldner zur Vornahme der Handlung durch 
Zwangsgeld und für den Fall, dass dieses nicht 
beigetrieben werden kann, durch Zwangshaft oder 
durch Zwangshaft anzuhalten sei. Das einzelne 
Zwangsgeld darf den Betrag von 25.000 Euro nicht 
übersteigen. Für die Zwangshaft gelten die Vor-
schriften des Zweiten Abschnitts über die Haft 
entsprechend. 

(2)-(3) (unverändert) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

    
 

§ 933  Vollziehung des persönliches Arrestes 
Die Vollziehung des persönlichen Sicherheitsar-

restes richtet sich, wenn sie durch Haft erfolgt, 
nach den Vorschriften der §§ 901, 904 bis 913 
und, wenn sie durch sonstige Beschränkung der 
persönlichen Freiheit erfolgt, nach den vom Ar-
restgericht zu treffenden besonderen Anordnun-
gen, für welche die Beschränkungen der Haft 
maßgebend sind. In den Haftbefehl ist der nach 
§ 923 festgestellte Geldbetrag aufzunehmen. 
 

§ 933  Vollziehung des persönliches Arrestes 
Die Vollziehung des persönlichen Sicherheitsar-

restes richtet sich, wenn sie durch Haft erfolgt, 
nach den Vorschriften der §§ 802g, 802h und 802j 
Abs. 1 und 2 und, wenn sie durch sonstige Be-
schränkung der persönlichen Freiheit erfolgt, nach 
den vom Arrestgericht zu treffenden besonderen 
Anordnungen, für welche die Beschränkungen der 
Haft maßgebend sind. In den Haftbefehl ist der 
nach § 923 festgestellte Geldbetrag aufzunehmen. 
 

 
 


